
 
Ergänzende Bedingungen 
der Stadtwerke Meinerzhagen GmbH zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung GasGVV) vom 26. Oktober 2006 –BGBl. 2006, Teil I Nr. 50, S.2396 ff.- 
-gültig ab dem 01. Juli 2019-  
 
Internet: www.stadtwerke-meinerzhagen.de 
 

1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten (§ 7 GasGVV) 

Ändert oder erweitert der Kunde bestehende Anlagen oder möchte er zusätzliche Verbrauchsgeräte 
anschließen, so hat er dies dem Grundversorger vor Inbetriebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich 
durch die Änderung der Gasverbrauch erheblich erhöht. Die Mitteilung soll Angaben zum Umfang und 
Zeitpunkt der Änderungen mit Leistungs- und Verbrauchsprognosen enthalten. 

 
2. Abschlagszahlungen und unterjährige Abrechnung (zu § 12 und § 13) 
 
2.1. Der Kunde bezahlt auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresrechnung im laufenden 

Abrechnungsjahr monatliche Abschläge (Teilbeträge) an die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH. 
Diese Abschläge bemessen sich nach dem Verbrauch des Kunden aus der vorangegangenen 
Abrechnungsperiode. Ist die Berechnung nicht möglich und bei Neuverträgen wird der 
durchschnittliche Verbrauch der vergleichbaren Kundengruppe zu Grunde gelegt. 
Die Abschläge enthalten die jeweils gesetzlich gültige Umsatzsteuer. 

 
2.2. Der Verbrauch des Kunden wird grundsätzlich jährlich festgestellt und abgerechnet 

(Jahresabrechnung). Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. Endet die Belieferung des Kunden 
vor Ablauf des Abrechnungszeitraums, erstellt der Grundversorger nach Maßgabe des § 40 Abs. 4 
EnWG eine Schlussrechnung. 

  
2.3. Auf Wunsch des Kunden wird der Gasverbrauch abweichend von Ziffer 2.2 monatlich, vierteljährlich 

oder halbjährlich abgerechnet (unterjährige Abrechnung). Hierüber ist mit den Stadtwerken nach 
Maßgabe der Ziffern 2.3.1 bis 2.3.3 eine gesonderte Vereinbarung abzuschließen.  

 
2.3.1 Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur mit Beginn eines Kalendermonats aufgenommen 

werden.  
 
2.3.2 Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrechnung ist den Stadtwerken vom Kunden in Textform 

spätestens einen Monat vor dem gewünschten Anfangsdatum mitzuteilen. In der Mitteilung sind 
anzugeben: 

• die Angaben zum Kunden (Firma, Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, 
Kundennummer), 

• die Zählernummer, 

• falls der Messstellenbetrieb und / oder die Messung auf Wunsch des Kunden durch einen 
Dritten durchgeführt wird, die Angaben zum Messstellenbetreiber und ggf. zum 
Messdienstleister (Firma, Registergericht, Registernummer, Adresse), 

• der Zeitraum der gewünschten unterjährigen Abrechnung (monatlich, vierteljährlich oder 
halbjährlich), 

• das gewünschte Anfangsdatum der unterjährigen Abrechnung. 
 
2.3.3 Die Stadtwerke werden dem Kunden innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Mitteilung des 

Kunden ein Angebot für eine Vereinbarung über eine unterjährige Abrechnung übersenden. 
 
2.4  Mit der Erstellung der Abrechnung für den Abrechnungszeitraum wird die Differenz zwischen den 

geleisteten Abschlagszahlungen und dem Rechnungsbetrag unverzüglich erstattet oder 
nachberechnet. 

 
3. Änderungen der Ergänzenden Bedingungen, Preisänderungen sowie Wohnungswechsel (zu § 5 
und § 20) 
 
3.1.  Die Stadtwerke sind in entsprechender Anwendung des § 5 Abs. 2 GasGVV zu Änderungen der 

Ergänzenden Bedingungen sowie zu Preisänderungen berechtigt. Änderungen der Ergänzenden 
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Bedingungen und der Preise werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen 
muss. Die Stadtwerke sind verpflichtet, die Änderungen am Tage der öffentlichen Bekanntgabe auf 
ihrer Internetseite zu veröffentlichen und dem Kunden briefliche Mitteilung zu machen. Die 
Stadtwerke werden dem Kunden die Anpassungen zusätzlich mindestens 6 Wochen vor dem 
geplanten Wirksamwerden schriftlich mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht 
einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag innerhalb von vier Wochen ab dem Zugang der 
Benachrichtigung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung schriftlich zu kündigen. 
Macht er von diesem Recht keinen Gebrauch, gelten die Anpassungen als genehmigt; darauf wird 
der Kunde von den Stadtwerken in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

 
3.2. Der Kunde ist bei Umzug berechtigt, den Versorgungsvertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende 

eines Kalendermonats zu kündigen. Die Kündigung kann schriftlich, per E-Mail oder durch Anruf im 
Service-Center erfolgen und soll zusätzlich folgende Angaben enthalten: 

 
a. Adresse Faktura, 
b. Datum des Auszugs, 
c. Neue Rechnungsanschrift, 
d. Zählernummer, 
e. Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters der bisherigen Wohnung. 

 
Weiterhin ist von dem Kunden für Zwecke der Abrechnung der Zählerstand bei Auszug 
nachzuliefern. 

 
4. Vorauszahlung, Vorkassensysteme (zu § 14) 
 
4.1. Die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH sind berechtigt, Vorauszahlungen zu verlangen, wenn ein 

Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder, wenn Grund 
zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommen wird. Diese Umstände liegen insbesondere vor, 

 
a. bei wiederholt unpünktlicher oder unvollständiger Zahlung, 
b. bei wiederholter Mahnung, 
c. nach Versorgungsunterbrechung wegen angemahnter Nichtzahlung sowie 
d. bei Verbrauchsstellen oder einer Tätigkeit in Branchen, in denen bei den Stadtwerken 

Meinerzhagen GmbH überdurchschnittliche Zahlungsunregelmäßigkeiten oder Forder-
ungsausfälle vorkommen. 

 
Die Verpflichtung des Kunden zur Vorauszahlung entfällt, wenn der Kunde sämtliche 
Zahlungsverpflichtungen in mindestens zwölf aufeinander folgenden Monaten ab Beginn der 
Voraus-zahlung vollständig und pünktlich erfüllt. 

 
4.2. Die Vorauszahlung hat zur Folge, dass die Abschlagszahlungen (Teilbeträge) jeweils vor Beginn 

des Abschlagszeitraumes im Voraus an die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH zu bezahlen sind. 
Geleistete Vorauszahlungen werden bei der nächsten Abrechnung berücksichtigt. 

 
4.3. Die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH kann statt der Vorauszahlung auch die Errichtung eines 

Bargeld- oder Chipkartenzählers oder sonstiger vergleichbarer Vorkassensysteme verlangen. Der 
Kunde hat die hierfür anfallenden Kosten zu tragen. 

 
5. Zahlung Verzug (zu § 16 und § 17) 
 
5.1 Der Kunde kann seine Zahlungen in folgender Weise an die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH 

leisten: 
a. SEPA-Rahmenlastschriftmandat  

Durch das Lastschrifteinzugsverfahren ist bei ausreichender Kontodeckung garantiert, dass 
alle Zahlungen pünktlich zu den Fälligkeitsterminen erfolgen. Die Erteilung einer 
Lastschrifteinzugsermächtigung an die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH bedarf der 
Schriftform und kann jederzeit in gleicher Weise widerrufen werden. 

b. Überweisung 
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Überweisungen haben auf das von den Stadtwerken Meinerzhagen GmbH mitgeteilte Konto 
unter Angabe der Kundennummer zu erfolgen. Die Überweisung ist rechtzeitig erfolgt, wenn 
der Zahlbetrag dem Konto bis zum Fälligkeitstermin gutgeschrieben ist. 

c. Dauerauftrag 
d. Bareinzahlung auf das Konto der Stadtwerke Meinerzhagen GmbH 

 
5.2 Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des von den Stadtwerken Meinerzhagen GmbH 

angegebenen Fälligkeitstermins schriftlich angemahnt und können anschließend durch einen 
Beauftragten kassiert werden. Die dadurch entstehenden Kosten hat der Kunde an die Stadtwerke 
Meinerzhagen GmbH in folgender Höhe zu erstatten: 

 
a. für die erste Mahnung (umsatzsteuerfrei) 3,00 Euro, 
b. für jede weitere Mahnung sowie der Sperrankündigung 3,00 Euro, 
 (umsatzsteuerfrei) 
c. für jeden Inkassogang (umsatzsteuerfrei) 30,00 Euro, 

(zuzüglich den bei den Stadtwerken Meinerzhagen GmbH durch die Veranlassung des Inkassogangs 
entstehenden Kosten nach Aufwand)  

 

6. Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung (zu § 19) 
 
6.1. Für Unterbrechung und Wiederherstellung von Netzanschluss und Anschlussnutzung trägt der 

Kunde folgende Kosten: 
 

a. bei Durchführung der Maßnahmen an einer vorhandenen Trenneinrichtung 

für die Unterbrechung (umsatzsteuerfrei)                                                                  30,00 Euro, 
für die Wiederherstellung                                                  netto 35,00 Euro, brutto 41,65 Euro. 

b. bei physischer Trennung des Netzanschlusses 

die Kosten in der von dem jeweiligen Netzbetreiber berechneten Höhe zuzüglich der durch die 
Veranlassung der Unterbrechung oder Wiederherstellung entstehenden Kosten nach 
Aufwand. Die Kosten für die Unterbrechung sind umsatzsteuerfrei. 

 
6.2. Die Kosten der Wiederherstellung der Grundversorgung können die Stadtwerke Meinerzhagen 

GmbH im Voraus verlangen. Die Wiederherstellung erfolgt nur, wenn die Gründe für die 
Unterbrechung entfallen sind.  

 
7. Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
 
Alle genannten Kosten und Beträge unterliegen der Umsatzsteuer soweit die Umsatzsteuerfreiheit nicht 
ausdrücklich genannt ist. Alle fett gedruckten Preise sind Bruttopreise und enthalten die gesetzlich gültige 
Umsatzsteuer. 

8. Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht 

 
8.1 Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) ist: Stadtwerke Meinerzhagen GmbH, Bahnhofstraße 17, 58540 
Meinerzhagen, Telefon 02354 9280-0, Fax 02354 9280-20, info@swmhg.de. 

  
8.2 Der Datenschutzbeauftragte der Stadtwerke Meinerzhagen GmbH steht dem Kunden für Fragen 

zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter Tel.: 02296 806-0, E-Mail: 
datenschutz@swmhg.de zur Verfügung. 

 
8.3 Die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: 

Identifikations- und Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Kundennummer), Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle 
(z. B. Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation (Entnahmestelle)), 
Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. 
Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten.  

 

mailto:datenschutz@swmhg.de
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8.4 Die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu 
den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 
a. Erfüllung (inklusive Abrechnung) dieses Vertrages und Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.  
b. Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen 

handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 
c. Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem 

Messstellenbetriebsgesetz) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO.  
d. Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. 

Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies 
zur Wahrung berechtigter Interessen der Stadtwerke Meinerzhagen GmbH oder Dritter 
erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

 
8.5 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt – im 

Rahmen der in Ziffer 8.4 genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern 
bzw. Kategorien von Empfängern: Dienstleister im Rahmen der Sperrung und Entsperrung, 
Abrechnungsdienstleistern. 

 
8.6 Zudem verarbeitet die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH auch personenbezogene Daten, die sie 

aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem Internet 
zulässigerweise gewinnen durfte. 

 
8.7 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale 

Organisationen erfolgt nicht. 
 
8.8 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 8.4 genannten Zwecken so 

lange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der 
Direktwerbung und der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden so 
lange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse der Stadtwerke Meinerzhagen 
GmbH an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, 
längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 

 
8.9 Der Kunde hat gegenüber der Stadtwerke Meinerzhagen GmbH Rechte auf Auskunft über seine 

gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie 
fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die 
Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht 
mehr erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, 
wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-
GVO); Datenübertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO); Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei 
der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 
DS-GVO). 

 
8.10 Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 8.3) 

bereitstellen, die für den Abschluss des Vertrags und die Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung die Stadtwerke Meinerzhagen 
GmbH gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht abgeschlossen bzw. 
erfüllt werden. 

 
8.11 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrags findet keine automatisierte Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling statt. 
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Widerspruchsrecht 

 

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder 
der Marktforschung gegenüber der Stadtwerke Meinerzhagen GmbH ohne Angabe von Gründen jederzeit 
widersprechen. Die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang 
des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die 
Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrags) 
erforderlich ist. 

 

Auch anderen Verarbeitungen, die die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH auf die Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder auf ein berechtigtes 
Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Kunde gegenüber der Stadtwerke Meinerzhagen 
GmbH aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser 
Gründe widersprechen. Die Stadtwerke Meinerzhagen GmbH wird die personenbezogenen Daten im Falle 
eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die 
Daten löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, 
Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Meinerzhagen GmbH, Bahnhofstraße 17, 58540 Meinerzhagen, 
Fax 02354 9280-20, info@swmhg.de.  

 
9. Inkrafttreten  
 
Diese Ergänzenden Bedingungen gelten ab 01. Juli 2019. 

 


